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§ 10 GmbHG
 GmbHG - GmbH-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Auf jede bar zu leistende Stammeinlage muß mindestens ein Viertel, jedenfalls aber ein Betrag von 70 Euro

eingezahlt sein; soweit auf eine Stammeinlage weniger als 70 Euro bar zu leisten sind, muß die Bareinlage voll

eingezahlt sein. Auf die bar zu leistenden Einlagen müssen mindestens insgesamt 5 000 Euro eingezahlt sein; sind

sie gemäß § 6a Abs. 2 bis 4 niedriger, müssen sie bar voll eingezahlt sein. Insofern auf eine Stammeinlage nach

dem Gesellschaftsvertrag die Vergütung für übernommene Vermögensgegenstände angerechnet werden soll,

muß die Leistung sofort im vollen Umfang bewirkt werden.

2. (2)Der vor der Anmeldung der Gesellschaft eingeforderte Betrag kann nur durch Gutschrift bei einem

inländischen Kreditinstitut oder einem CRR-Kreditinstitut im Sinn des § 9 BWG auf ein Konto der Gesellschaft oder

der Geschäftsführer zu deren freien Verfügung oder auf ein Anderkonto des beurkundenden Notars als

Treuhänder zur Verfügung des Treuhänders und Weiterleitung an die Gesellschaft nach Eintragung derselben

eingezahlt werden. Forderungen der Geschäftsführer aus diesen Einzahlungen gegen Kreditinstitute gelten als

Forderungen der Gesellschaft.

3. (3)In der Anmeldung ist die Erklärung abzugeben, daß die bar zu leistenden Stammeinlagen in dem

eingeforderten Betrag bar eingezahlt sind und daß die eingezahlten Beträge sowie die Vermögensgegenstände,

die nach dem Gesellschaftsvertrag nicht bar auf die Stammeinlagen zu leisten sind, sich in der freien Verfügung

der Geschäftsführer oder des Treuhänders gemäß Abs. 2 befinden. Es ist nachzuweisen, daß die Geschäftsführer

in der Verfügung über den eingezahlten Betrag nicht, namentlich nicht durch Gegenforderungen, beschränkt

sind. Der Nachweis der Einzahlung der in bar zu leistenden Einlagen ist jedenfalls durch Vorlage einer schriftlichen

Bestätigung eines Kreditinstituts oder des Notars als Treuhänder zu führen; für die Richtigkeit der Bestätigung ist

das Kreditinstitut oder der Notar als Treuhänder der Gesellschaft verantwortlich. Sind von dem eingezahlten

Betrag Abgaben, Gebühren und Kosten bezahlt worden, so ist dies nach Art und Höhe der Beträge nachzuweisen.

4. (4)Für einen durch falsche Angaben verursachten Schaden haften die Geschäftsführer der Gesellschaft persönlich

zur ungeteilten Hand.

5. (5)Diese Ersatzansprüche verjähren in fünf Jahren von der Eintragung der Gesellschaft an.

6. (6)Vergleiche und Verzichtleistungen hinsichtlich solcher Ansprüche haben keine rechtliche Wirkung, soweit der

Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich ist.
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